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Nr. IV/5-173-Eis-Unt 8/79
Yerordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schüEten Landschaftsbestandteil "Püssensheimer Steiq"
in der Gemeinde Eisenheim, Gemarkung Untereisenheim

Aufgrund von Art. l2 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9 Abs. 4, Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs.
2 Nr.3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - Bay-
NalSchG - erläßt das I-andratsamt Würzburg folgende
mit Scfueiben der Regierung von Unterfranken vom 9. Mai
| 984, Nr. 820-8632.00 24183. genehmigte Verordnung:

$ 1
Schutzgegenstand

(l ) Der in der Gemeinde Eisenheim auf den Grundstücken
Fl. Nrn. 1500, I 501, I 502 Gemarkung Untereisenheim,
gelegene Geländeeirschnitt wird als Landschaftsbe-
standteilgeschtltzt.

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe
von 0,4194 ha und erhält die Bezeichnung "Püssenshei
mer Steig".

(3) Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles
sind in einer Karte M I : 25.000 und einer Karte NI I :
2.500 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil dieser
Verordnung.

{2
Schutzzweck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, den
Gel,ändeeinschnitt als Trennbereich innerhalb der einseitig
bewirtschafteten Nutzfläche im Interesse des Naturhaus
halts, insbesondere der Tierwelt zu erhalten

Das Gebiet ist mit dem Gehölzbewuchs insbesondere ein
wichtige r Lebensraum fur Vogel.

Der Erlaß dieser Verordnung ist daher in Interesse des Na-
turhaushalts erforderlich.

$ 3
Verbote

( l )Nach Ar t .  12 Abs.  3 in  Verb indung mir  Ar t .  9  Abs.  4
BayNatSchG ist es verboten, ohne Cenehmigung den
geschützten Landschaftsbestandteil zu zeßtören oder zu
verändern.

' Zustindig fur die Erteilung der Genehrnigung isr das
I-andratsamt Würzburg als Untere Naturschutzbehörde.

(2) Es ist deshalb vor allenl vcrboten:

l. Bodenbestandteile abzubauen, Grabungen, Spren,
gungen oder Bohrungen vorzunehmen oder die Bo-
dengestalt in sonstiger Weise zu verändern.

2. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord-
nung zu errichten. zu ändern, abzubrechen oder zu
beseitigen, auch wenn dics keiner BaLrgenchmigung
bedarf.

3. Draht- oder Rohrleitungen zu verlegen oder zu er-
richten

4. die lrbensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen
zu stören der nachhaltig zu verändern.

5. Pilanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschnei-
den, abzupflücken, aus- oder abzureßen, auszugm'
ben, zu entfernen oder sonst zu beschädigen.

6. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen
oder zu töten, Brut- und Wohnst?itten oder Gelege
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

7. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaflli '
che Nutzung auszuüben,

8. Sachen zu lagern,

9. außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahr-
zeugen zu Iahren oder diese abzustellen,

I0. zu zelten oder zu lagern

I l. Feuer zu nuchen,

12. zu lärmen oder Tonübertragungs oder Tonrvieder'
gabegeräte zu benutzen.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind

l. die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

2. die zur Erhalturrg der Funktionsfähigkeit des Land,
schaftsbest,andteiles von der U nteren Naturschutzbchör.
de angeordneten Uberwachungs-, Schutz- und Pflege
maßnahmen,

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des [and.
schaftsbestandleiles hinweisen, oder yon Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder
sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Ver,
anlassung des L^andratsamtes Würzburg als Untere Na-
turschutzbehörde erfolgt,

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab,
wehr einer gegenwärtigen Gefahr iür Lrben, Gesundheit
o<ier bedeutende Sashwerte erforderlich sind,

5. nach vorheriger Anhörung der Unteren Naturschutzbe-
hörde die plenterartige Holznutzung (Entfernung einzel
ner Stämme unter Erhaltung des Gehölzes).
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$s
Befreiung

(l)Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG eine
Befreiung erteilt werden, wenn

L rlberwiegende Gründe des allgemeinen Wohles dic
Befreiung erfordern, oder

2. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei
chung mit den öffentlichen Belangen im Sinne des
Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbesondere mit
dem Schutzzweck des geschützten Landschaftsbe-
slandteiles. vereinbart ist, oder

3. die Befolgung des Verbotes zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und l-andschaft führen
würde.

(2)Zus*indig zur Erteilung der Beireiung ist das Land
ratsamt Würzburg als U nrerc Naturschutzbellörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l)Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kam mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, w€r vorsätzlich oder fahrläsig den Verboten des $ 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer'
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach $ 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$ 7
lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblart des L,andkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 29. Mai I 981
Landratsamt Würzburg

Dr. Schreier
Landrat
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